
Saarlouis, 21. November 2022

Stellungnahme des Saarländischen 
Flüchtlingsrates zur Unterbringung von 
Geflüchteten im Schaumberger Hof in Tholey

Trotz der hohen Zuwanderung behaupten wir, dass es immer noch 
ausreichend Wohnraum in den Kommunen gibt. Zugegeben, die 
Situation ist schwierig, aber keine Kommune steht mit dem Rücken zur 
Wand. Insbesondere sehen wir noch Möglichkeiten im privaten Bereich. 
Da könnten die Kommunen sicher noch Wohnungen akquirieren. 

Ein Problem beim Schaumberger Hof ist seine abgeschiedene Lage. 
Zum Ortskern von Tholey muss man immerhin einen Kilometer zu Fuß 
gehen. Aus unserer Sicht geht es bei der Unterbringung von 
Geflüchteten in Wohnungen um Integration und soziale Teilhabe. In den 
Kommunen gibt es oft Strukturen der Solidarität und Unterstützung wie 
Flüchtlingshilfen, Kirchengemeinden oder Sportvereine. Eine 
Unterbringung in Turnhallen oder Zelten lehnen wir ab, genauso wie die 
nach wie vor existierende Dauerunterbringung von Geflüchteten im Lager
Lebach, inklusive die Versorgung mit Lebensmittelpaketen. 

Was die schwierige finanzielle Lage der Kommunen im Saarland betrifft, 
existiert diese schon viel länger, auch schon vor 2015. Das ist ein 
politisches Problem und muss von der Politik gelöst werden. Es darf aber
nicht auf dem Rücken der Geflüchteten ausgetragen werden. 

Fazit: Der Saarländische Flüchtlingsrat fordert eine gemeinsame 
Kraftanstrengung von Land und Kommunen, um ausreichend sozialen 
Wohnraum zu schaffen. Nur wenn es nicht anders geht, können 
vorübergehend Kapazitäten in Pensionen, Hotels, Jugendherbergen 
angemietet werden. In diese Kategorie fällt auch der Schaumberger Hof. 
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Kaiser-Friedrich-Ring 46
66740 Saarlouis
Tel.: 06831 - 4877938
Fax: 06831 - 4877939
fluechtlingsrat@asyl-saar.de
www.asyl-saar.de

Büro Öffnungszeiten:
Montag: 13 –17 Uhr

Vorstand:
Dilan Akdogan
Elke Klein
Peter Nobert
Tobias Schunk

Bankverbindung:
Kreissparkasse Saarlouis
IBAN: DE14 5935 0110 0200 6309 86 
BIC: KRSADE55XXX


